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 Wusstest Du...? 
 

 dass, jeder Hundebesitzer seit dem 01.01.2010 seinen  Hund  
 mit einem Mikrochip kennzeichnen muss? (§1 Abs. 5) 
 
 dass, jeder Hundebesitzer seit dem 01.01.2010 für  
 seinen Hund eine Haftpflichtversicherung   
 abschließen muss? ( §1 Abs 6)  
 
 dass, an bestimmten Plätzen eine Leinenpflicht  
 besteht? (§2) 

 
 dass, Hunde nicht auf Kinderspielplätze, Liegewiesen  

 und in Badeanstalten dürfen? (§3 Abs. 1) 
 

 dass, das nicht Beseitigen von Hundekot eine 
  Ordnungswidrigkeit ist? 

 
 dass, 1g Hundekot 1 Mio. Parasiten enthält? 

                                                                                               

 

 

Hundekot auf Grünflächen 

Hundekot ist nicht nur auf Gehwegen und 
Grünflächen ein Ärgernis. Er birgt auch 
gesundheitliche Gefahren, weil: 

1g Hundekot birgt 1 Mio. Parasiten!                            
Unter  anderem auch den Fuchsbandwurm:                  
Der trockene Tierkot kann eingeatmet werden und 
eine Echinokokkose hervorrufen. 

 Daher:  

 Bitte immer   

Hundekotbeutel     

 verwenden!  

(Gibt’s auch kostenlos an Hundekotbeutelspendern!)

 Auszug aus dem Bußgeldkatalog 
 
 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig: 

 
 entgegen § 1 Abs. 5 einen Hund nicht mit 

einem Chip gemäß ISO-Norm 
fälschungssicher kennzeichnet: 50 € 

 
 entgegen § 1 Abs. 6 für einen Hund keine 

Haftpflichtversicherung abschließt: 100 € 
 
 entgegen § 2 einen Hund an einen der 

genannten Orte mitnimmt: 35 € – 100 € 
 
 entgegen § 3 Abs. 1 oder 2 einen Hund 

nicht an der vorgeschriebenen Leine führt: 
35 €, 50 € - 250 € 

 
 Hundekot nicht beseitigt:  35 € 
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